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wagen als der Motiondr und dass wir zweitens die Moglichkeit der Verwirklichung
tiir ausgeschlossen halten.

Sollte es aber je spitern Generationen vorbehalten sein, den Arbeitsdienst
ins Leben zu rufen, so miissten die Dienstpflichtigen eine Vorbereitung erhalten,
die sie erst zum Dienst befiahigen konnte, eine Vorbereitung, wie sie uns in
der obligatorischen Fortbildungsschule schon lange vorschwebt. Statt einer zum
voraus verlorenen Sache Krifte zu opfern, mochten wir vielmehr die Krifte
aller Frauen und Minner, die sich um Miadchenerziehung kiimmern, auf die
weibliche Fortbildungsschule konzentrieren. P. M.

Der aargauische ,,Verband fiir Frauenbildung und Frauenfragen®, dem auch
sehr viele Lehrerinnen angehéren, hat sich nach eingehender Diskussion iiber
die Motion Waldvogel zu folgender Stellungnahme entschlossen :

1. Das einzig Durchfiithrbare ist die obligatorische Madchenfortbildungsschule
mit angeschlossenem Gemiisebaukurs.
2. Der Unterricht an der obligatorischen Midchentortbildungsschule wire
folgender:
@) Praktischer Unterricht: Haushaltung, Kochen, Waschen, Flicken.
b) Theorie: Hauswirtschaftslehre, Gesundheits-, Erziehungs- und Sitten-
lehre, Kranken- und Siuglingspflege, elementare Gesetzes- und Ver-
fassungslehre. M. N.

Die zweite Niederlage des Frauenwahlrechtes
im Kanton Ziirich.

Am 8. Februar 1920 lehnten die Stimmberechtigten des Kantons Ziirich
das volle Frauenstimm- und -wahlrecht mit 88 249 Nein gegen 21 608 Ja ab.
In der Propaganda vor der Abstimmung war von Gegnern des vollen Stimmrechts
oft und entschieden betont worden, tiir ein beschrinktes Frauenwahlrecht wiir-
den sie eintreten. Als dann die Abstimmung gar so kliglich ausfiel, konnte man
in der Presse lesen, nun werde wohl viele Jahre wieder zugewartet werden
miissen, bis man einen neuen Vorstoss zur Erlangung der politischen Gleichbe-
rechtigung der ¥rauen und Minner wagen diirfe. Die Frauen miissten noch
intensiv Aufklirungsarbeit leisten auch in ihren Reihen.

Ein giinstiger Umstand liess schon nach drei Jahren ein neues Gesetzlein
“erstehen, das den Frauen ein beschrinktes Wahlrecht geben wollte. Das ver-
altete Wahlgesetz des Kantons Ziirich wurde im vergangenen Jahre einer Revision
unterzogen und im neuen Wahlgesetzentwurt fanden Artikel Aufnahme, welche
den Frauen das aktive und passive Wahlrecht zuerkennen wollten fiir die Schul-
und Kirchenpflegen der Gemeinden und Bezirke, fiir die Armen- und Vormund-
schaftshehoérden der Gemeinden. Die Frauen sollten sich auch an den Lehrer-
und Pfarrwahlen beteiligen konnen. Mit einer Eingabe, die 68 Frauenvereine
von Stadt und Land unterzeichnet hatten, gelangten die Frauen im Sommer
1922 an den Kantonsrat und ersuchten ihn, dem beschrinkten Frauenwahlrecht
zuzustimmen. ,

Im Laufe der Beratungen iiber das allgemeine Wahlgesetz wurden die
Artikel iiber das Frauenwahlrecht aus dem Entwurf herausgenommen und zu
cinem kleinen Gesetz vereinigt, das gesondert zur Abstimmung gelangen sollte.
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Damit war sein Schicksal besiegelt. Gegen Ende Dezember 1922 wurde bekannt,
dass die Abstimmung {iiber das Wahlgesetz und das Frauenwahlrecht schon
Mitte Februar stattfinden werde. Da hies es ungesiumt an die Arbeit gehen,
wollte man wenigstens eine ehrenvolle Niederlage retten. Der Vorstand des
kantonal ziircherischen Bundes fiir Frauenstimmrecht mit Frauen aller Parteien
zusammen, bildete ein interparteiliches Aktionskomitee, das die Propaganda fiir
die Abstimmung durchtithrte. Ein Plakat, das die Fiirsorgetitigkeit der Frauen
darstellte, prangte in vielen Hundert Exemplaren an den Plakatwinden im Kan-
ton herum. Tausende von Karten mit dem Plakatbild wurden vertrieben. Artikel
fiir und gegen das Frauenwablrecht erschienen in der gesamten Presse. Vor-
trige sollten aufkliren iiber die Tatigkeit der Frau im offentlichen Leben. Alle
Zeitungen brachten vor der Abstimmung Inserate fiir das Frauenwahlrecht. Ein
bises Zeichen fiir den Ausgang der Aktion war, dass die politischen Parteien
Referentinnen fiir das Wahlrecht ablehnten. So war an den Parteiversamm-
lungen das Schicksal des Wahlgesetzes von Zufiillen abhingig. Von den grossen
politischen Parteien des Kantons sprachen sich fiir das Wahlgesetz aus: Die
Sozialdemokraten und die Freisinnigen. Die Demokraten beschlossen Stimmen-
freigabe.

Am Tage vor der Abstimmung wurden noch durch die Schiilerinnen der
sozialen Frauenschule und junge Midchen Flugblitter verteilt.

Und dann kam der grosse Tag! Mit 76 413 Nein gegen 28 615 Ja war
die niederdriickende Tatsache vollzogen, dass den Frauen zum zweiten Mal die
politischen Rechte verweigert wurden.

Welchen Umstinden ist dies Resultat zuzuschreiben? Der grosste Teil der
Neinsager sind die Minnernaturen, welche im 6ffentlichen Leben keine Ein-
mischung der Frau wollen und dieser einfach die Fihigkeit zu wertvoller
Arbeit fiir das offentliche Wohl absprechen. FEin kleines Triipplein weltfremder
Ablehnender fiirchtet immer noch, die Frau kénnte durch die Tialigkeit in der
Offentlichkeit ihre besten weiblichen Eigenschaften verlieren und Schaden an
ihrer Seele nehmen! Uberall, wo in Versammlungen das Frauenwahlrecht be-
sprochen wurde, spiirte man eine zugekndptte, unbelehrbare Ablehnung und den
Geist der Stiarkern, die sich nicht auf Auseinandersetzungen einlassen, wo sie
die Macht und die Absicht haben, zu verweigern. — Und dann haben die
Frauen, wie so oft, ihrer eigenen Sache selber geschadet, die einen aus ganz
gewdhnlicher Dummbheit, andere aus Angst vor den neuen Ptlichten, wieder
andere aus KEgoismus. sie wollen fiir sich diese Rechte nicht und was andere
wollen, kiimmert sie wenig. Aber die grosse Zahl der Krauen, die wirklich die
pohtlschen Rechte wollen und sich mitverantwortlich fiithlen Iur das Wohlergehen |
der Gesamtheit, lassen sich nicht entmutigen. Ohne Siumen wird der kantonale
Bund ‘fiir Frauenstimmrecht seine Arbeit wieder aufnehmen und wunermiidlich
fir die Aufklirung wirken. Darf er da wohl auf die Hilfe der Lehrerinnen,
canz besonders auf dem Lande hotten? A. G.

Jahresbericht des kantonal-bernischen Lehrerinnen-
vereins fiir 1922.

Das vertlossene Vereinsjahr begann mit der Generalversammlung, deren
Hauptzweek war, der Einfiihrung des hauswirtschaftlichen  Unterrichts in  den



	Die zweite Niederlage des Frauenwahlrechts im Kanton Zürich

